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)UDJH����:HU�VROO�,QIRUPDWLRQ�JHZlKUOHLVWHQ"��7DULI]RQHQVSHUUHQ��([LVWHQ]�YRQ�
'LDOHUSURJUDPPHQ�������
All diese Information kann nur der Teilnehmernetzbetreiber effizient an den Kunden kommunizieren. Er kennt 
seine Kunden und vielleicht auch die etwas eingeschränkte Zielgruppe.  
Die Dienstenetzbetreiber und die Diensteanbieter wären bei so einer generellen Informationspflicht auf sehr weit 
gestreute, „negative“ Werbung angewiesen. – Das ist mehr als nur unzumutbar! 
Der Endkunde sieht außerdem YRU Konsumation dieser Nummern nur den QNB als Vertragspartner und wird nur 
dessen Informationen ernst nehmen. 

)UDJH����:LH�XQG�LQ�ZHOFKHQ�SHULRGLVFKHQ�$EVWlQGHQ�VROO�GLH�,QIRUPDWLRQ�
JHZlKUOHLVWHW�ZHUGHQ"�
Das kann man so einfach nicht beantworten, jedenfalls sollten Neukunden informiert werden. Man könnte das 
mit AGB`s vergleichen: Hier wird auch nicht periodisch informiert! 

)UDJH����:HUGHQ�7DULI]RQHQVSHUUHQ�LQ�DXVUHLFKHQGHP�0D�H�DQJHERWHQ"�
Aus unserer Sicht nicht! Dies sind reine Alibiaktionen. – Dies liegt aber vor allem an Motivation der QNBs! Die 
QNBs verdienen mit den Inkassorisikogebühren (10%) sehr viel Geld. 
Der Kunde soll entscheiden können, was er haben will: Er kann es nicht, wenn er nicht informiert wird, aber er 
kann es auch nicht, wenn ihm eine Entscheidung aufgezwungen wird, und er sich nur unter großer Mühe 
deklarieren kann (Connect Austria). 

)UDJH����6ROOHQ�7DULI]RQHQVSHUUHQ�GXUFK�]XVlW]OLFKH�WHFKQLVFKH�0D�QDKPHQ�
HUJlQ]W�ZHUGHQ"�
Nein! – Das würde den Markt umbringen! Kunde muss ausreichend informiert werden, darf aber nicht 
bevormundet oder gehindert werden, diese Dienste zu konsumieren! 

)UDJH����6ROOHQ�=HLWEHVFKUlQNXQJHQ�EHL�7HOHIRQDWHQ�]X�0HKUZHUWGLHQVWHQ�
HLQJHI�KUW�ZHUGHQ"�
Dieses Mittel würde nur sehr wenige der vorliegenden Beschwerdefälle lösen, aber sehr viele Beschwerdefälle 
neu auslösen! Die vorgeschlagenen und oft kolportierten 30 Minuten sind jedenfalls viel zu kurz! 
Automatisiertes Auslösen ist technisch zu Zeit nicht machbar! (Unseres Wissens gilt das für alle wichtigen 
Dienstenetzbetreiber.) 

)UDJH����*LEW�HV�DXVUHLFKHQG�VFKQHOOH�:DUQPHFKDQLVPHQ��ZHQQ�GLH�
7HOHIRQNRVWHQ�XQJHZ|KQOLFK�VWDUN�DQVWHLJHQ"�
Trennung in Dialer und Telefonie hier notwendig! 
Bei Telefonie technisch nicht möglich: Also kann es gar keine Warnmechanismen geben. 
Bei Dialern ist es wahrscheinlich technisch möglich, allerdings nur auf der Diensteanbieter Seite, aber auch hier 
kommt es auf das Gesamtbild an: Wenn der Kunde schon im Vorfeld ausreichend informiert wird, ist das auch 
nicht notwendig! 

)UDJH����6ROO�GHQ�.XQGHQ�GLH�0|JOLFKNHLW�HLQJHUlXPW�ZHUGHQ��HLQ�/LPLW�I�U�GLH�
YDULDEOHQ�(QWJHOWH�IHVW]XOHJHQ��GHVVHQ�hEHUVFKUHLWHQ�DXWRPDWLVFK�]X�HLQHU�
6SHUUH�GHV�'LHQVWHV�I�KUW"�
Nicht möglich! - Technisch illusorisch! 



)UDJH����:HOFKH�DQGHUHQ�QHW]VHLWLJHQ�3UlYHQWLRQVP|JOLFKNHLWHQ�N|QQHQ�
JHVFKDIIHQ�ZHUGHQ"�
?? 

)UDJH����,QZLHZHLW�ZlUH�HV�Z�QVFKHQVZHUW��GLH�LQ�GLHVHP�.DSLWHO�
DQJHVSURFKHQHQ�WHFKQLVFKHQ�0D�QDKPHQ�QLFKW�EOR��DXI�.XQGHQZXQVFK�
DQ]XELHWHQ��VRQGHUQ�VWDQGDUGPl�LJ�YRU]XVHKHQ��
Endkunde soll grundsätzlich jede Nummer erreichen können (ohne Pin etc...), außer wenn er seinen Anschluss 
aktiv sperrt! 

)UDJH�����:LH�NDQQ�HLQ�.RGH[�I�U�GLH�(UEULQJXQJ�YRQ�0HKUZHUWGLHQVWHQ�
HWDEOLHUW�ZHUGHQ"�
AGBs bei DNBs für Verträge mit Diensteanbietern! 

)UDJH�����,Q�ZHOFKHP�)RUXP�VROO�GHU�HQWVSUHFKHQGH�0HLQXQJVELOGXQJVSUR]HVV�
VWDWWILQGHQ"�
Das Forum an sich ist eigentlich unerheblich, jedenfalls sollten teilnehmen: 
Netzbetreiber, Regulierung, Konsumentenschutz (VKI, AK, ...) 

)UDJH�����:HOFKH�.ULWHULHQ�VROOHQ�]XVlW]OLFK�LQ�GHQ�.DWDORJ�DXIJHQRPPHQ�
ZHUGHQ��ZHOFKH�VROOHQ�HQWIDOOHQ�RGHU�PRGLIL]LHUW�ZHUGHQ"��$QKDQJ����
Zusätzlich:  
- Pop-Up-Menü sollte festgelegte Größe haben, möglichst wenige Fenster (ideal wäre nur eines – ohne 

scrollen) 
Entfallen:  
- Service nicht mehr genutzt Æ Verbindung abbrechen (technisch nicht möglich) 
- Deinstallationshinweis ist nicht notwendig, da jede Software vom Betriebssystem leicht deinstalliert werden 

kann. 

)UDJH�����:HOFKH�5HFKWVPHLQXQJ�KDEHQ�6LH�]X�GHQ�KLHU�HU|UWHUWHQ�
5HFKWVIUDJHQ"��$QVFKOXVVLQKDEHU�KDIWHW��*HVFKlIWVXQIlKLJNHLW"��
Die Frage der Haftung des Anschlussinhabers für minderjährige Nutzer ist bisher nicht ausjudiziert. Die AGB 
des Teilnehmeranschlussnetzbetreibers sehen eine Haftung für alle vom Anschluss angewählten Verbindungen 
vor; überdies hat jeder Anschlussinhaber die Möglichkeit, Mehrwertnummern zu sperren. Ein rechtliches 
Problem stellt sich allerdings insofern, als grundsätzlich wohl ein direkter Vertrag zwischen Anrufer und 
Mehrwertdienstanbieter zu Stande kommt. Ist dieser Vertrag wegen Geschäftsunfähigkeit des Nutzers nicht 
wirksam, könnte auch die Haftung des Anschlussinhabers in Frage gestellt sein. Dass eine solche Haftung der 
österreichischen Rechtsordnung allerdings grundsätzlich nicht fremd ist, zeigen die Bestimmungen, wonach eine 
Bürgschaftsverpflichtung auch dann bestehen kann, wenn das Hauptgeschäft wegen Geschäftsunfähigkeit des 
„Hauptschuldners“ nicht wirksam zu Stande gekommen ist. Im Ergebnis ist daher  von einer Haftung des 
Anschlussinhabers auszugehen.  

 

)UDJH�����:HOFKHV�GLHVHU�6]HQDULHQ�LVW�DXV�,KUHU�6LFKW�LP�+LQEOLFN�DXI�GLH�
,QWHUHVVHQ�DOOHU�%HWHLOLJWHQ�DP�]ZHFNPl�LJVWHQ"�*LEW�HV�DQGHUH�6]HQDULHQ�GLH�
EHYRU]XJW�ZHUGHQ"�����71%�ZLFNHOW�DE�����71%�]HGLHUW�EHL�%HVFKZHUGH�DXI�
'1%�'$�����'1%�'$�OlVVW�71%�QXU�LQNDVVLHUHQ��5HVW�PDFKW�HU�VHOEHU��
Szenario 2 ist die einzig machbare Variante: TNB wickelt ab und ist auf Hilfe von DNB + DA angewiesen. 

)UDJH�����,QZLHZHLW�N|QQHQ�XQWHUVFKLHGOLFKH�6]HQDULHQ�QHEHQHLQDQGHU�
H[LVWLHUHQ"�
Ein Szenario bitte! – Klare Regelungen! 



)UDJH�����:HOFKH�$QSDVVXQJHQ�±�LQVEHVRQGHUH�LQ�GHQ�UHOHYDQWHQ�$*%��LQ�GHQ�
=XVDPPHQVFKDOWXQJVYHUHLQEDUXQJHQ�XQG�LP�+LQEOLFN�DXI�GDV�%LOOLQJ����ZlUH�
HUIRUGHUOLFK��XP�GDV�EHYRU]XJWH�6]HQDULR�]X�UHDOLVLHUHQ"�
Rückverrechnung der IC-Entgelte gehört geregelt! – Natürlich die AGBs der DNBs zu den DAs. Wichtig sind 
aber vor allem die AGBs der TNBs zu den Endkunden! 

)UDJH�����:HOFKH�,QVWUXPHQWH�HUVFKHLQHQ�JHHLJQHW��XP�GDV�EHYRU]XJWH�
6]HQDULR�UHFKWOLFK�XP]XVHW]HQ"�,Q�ZHOFKHP�)RUXP�VROO�GHU�HQWVSUHFKHQGH�
0HLQXQJVELOGXQJVSUR]HVV�VWDWWILQGHQ"�
Bescheid der Regulierung und Verträge zwischen den Betreibern. 
Keine Verordnung oder gar Aufnahme in ein Gesetz. 

)UDJH�����:HOFKH�]XVlW]OLFKHQ�3XQNWH�VROOHQ�LQ�GLHVHV�$EODXIVFKHPD�
DXIJHQRPPHQ�ZHUGHQ��ZHOFKH�3XQNWH�VROOHQ�HQWIDOOHQ�RGHU�PRGLIL]LHUW�
ZHUGHQ"�
Ist grundsätzlich OK! Ablaufschema Punkt 3: hier sollte man nicht nur auf den § 6 der EVO verweisen da der 
einen sehr großen Spielraum zulässt. Es sollte auch auf den Verhaltenskodex hingewiesen werden.  

)UDJH�����:LH�NDQQ�HLQ�0LQGHVWVWDQGDUG�HLQJHI�KUW�ZHUGHQ��GHU�EHUHLWV�LP�
5DKPHQ�HLQHV�(LQVSUXFKVYHUIDKUHQV�HLQH�DXVUHLFKHQGH�hEHUSU�IXQJ�GHV�
6DFKYHUKDOWHV�VLFKHUJHVWHOOW�XQG�DXFK�/|VXQJHQ�DX�HUKDOE�HLQHV�
6FKOLFKWXQJV��RGHU�*HULFKWVYHUIDKUHQV�HUP|JOLFKW"�
Nach unserer Meinung kann mit einem klar definierten Verhaltenskodex und klaren Dialerrichtlinien, so ein 
Mindeststandard relativ leicht und rasch eingesetzt werden. 

)UDJH�����:LH�NDQQ�VLFKHUJHVWHOOW�ZHUGHQ��GDVV�GHU�'LHQVWHQHW]EHWUHLEHU�GHP�
7HLOQHKPHUQHW]EHWUHLEHU�JHJHQ�EHU�HQWZHGHU�DXVUHLFKHQGH�8QWHUODJHQ��EHU�
GHQ�%HVFKZHUGHVDFKYHUKDOW��EHUPLWWHOW�RGHU�DQGHUHQIDOOV�DXI�GLH�)RUGHUXQJ�
YHU]LFKWHW"�
Angeordnete Auskunftsverpflichtungen (mit Bescheid) müssen eingehalten werden, sonst kann der TNB die 
Forderung rückverrechnen. 

)UDJH�����7HLOHQ�6LH�GLHVH�5HFKWVPHLQXQJ"��.RQVXPHQW�PXVV�GLH�,GHQWLWlW�GHV�'LHQVWHDQELHWHUV�NHQQHQ���
Ja! – Schwer zu realisieren (kontrollieren) im Voice-Bereich! Auch wird das Gespräch länger und somit teurer, 
da dies sicher nicht in den ersten 10 Sekunden gratis machbar ist! 
 


